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ALLGEMEINER ANTRAG VST
Allgemeine Angaben

Gerichtet an: StuRa AStA AStA FUWA AStA VS AStA TUT
Titel des Antrages

Antragsteller:in (Person, Organ oder Organisation) Datum der Antragstellung

Beschreibung der Veranstaltung, Aktion bzw. Sache

Wesentliche Angaben wie Inhalt, Ziel des Projekts, beteiligte Gruppen:

Genehmigung

Kommentar:

Datum & Unterschrift: Vorsitz des angefragten Gremiums Name in Druckschrift

[Zwischenstand speichern] [Drucken „als PDF“]


	anstura: X
	anasta: 
	anfuwa: 
	anvs: 
	antut: 
	title: Anpassung der Kilometerpauschale
	antragsteller: Jan Schöbel
	datum: 07.04.2025
	beschreibung: Aktuell werden vom VST für verschiedene Tätigkeiten unterschiedliche Kilometerpauschalen für unterschiedliche Tätigkeiten bezahlt.

Stand jetzt:

AStA-Tätigkeiten:
0,16€/km + 0,02€/km je Mitfahrer

StuRa-Tätigkeiten:
0,25€/km + 0,02€/km je Mitfahrer

Referate:
0,16€/km + 0,02€/km je Mitfahrer

Diese Beträge sind nicht mehr zeitgemäß und er Unterschied zwischen StuRa und AStA nicht nachvollziehbar. Das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg gibt bspw. eine Wegstreckenentschädigung von 0,30€/km für fahrten "Ohne erhebliches dienstliches Interesse", sowie 0,35€/km für Fahrten "Mit erheblichen dienstlichen Interesse". Als solches Zählen Außendienst oder die Bildung von Fahrgemeinschaften.

Daher folgender Vorschlag zur Anpassung der Wegstreckenentschädigung:

Für Fahrgemeinschaften bspw. zu StuRa-Sitzungen:
0,35€/km

Für Besorgungsfahrten o.Ä.:
0,30€/km

Bezuschussungen zu Referats-Fahrten:
0,20€/km

Soll an analog zur Landesregelung gehalten werden.
	kommentar: 


